
{Kausalität des Nichtanlegens für den Schaden). Hierfür kann er sich auf den
Anscheinsbeweis berufen, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen.43

— Unfallmechanismen,44 bei denen der Sicherheitsgurt seine Schutzwirkung
entfalten kann, nämlich Frontalzusammenstöße mit voller oder teilweiser
Überdeckung, Sekundärkollisionen nach Auffahrunfällen, sowie Unfälle,
bei denen der Nichtangeschnallte aus dem Fahrzeug herausgeschleudert
wurde;45

— keine wesentliche Deformierung des vom Verletzten benutzten Teils der
Fahrgastzelle;

— Verletzungen, die typischerweise durch den Gurt verhindert werden kön-
nen (am Kopf, am Becken und den Extremitäten). Bei Mehrfachverlet-
zungen kann das Nichtanlegen des Gurts für die einzelnen Verletzungen
unterschiedliches Gewicht haben.46 Hier hat der BGH aus Gründen der
Praktikabilität die Bildung einer einheitlichen Mitverschuldensquote ge-
fordert.47

508 Zwar muss der Schädiger zunächst einmal beweisen, dass der Insasse den
Gurt tatsächlich nicht angelegt hatte. Spricht jedoch der erste Anschein
dafür, dass die Verletzungen bei einem angelegten Gurt vermieden worden
wären, so ist damit konsequenterweise auch der Anscheinsbeweis dafür
geführt, dass der Verletzte den Gurt nicht benutzt hatte.48

509 Wendet der Verletzte ein, dass gleich schwere Verletzungen auch dann ein-
getreten wären, wenn er angeschnallt gewesen wäre, trifft ihn hierfür die Be-
weislast.49

510 b) Die Höhe der Mithaftungsquote hängt — wie allgemein beim Mitver-
schuldenseinwand — von den Umständen des Einzelfalls und vom Ausmaß
der beiderseitigen Verursachungsbeiträge, der Schwere des Verschuldens des
verletzten Insassen50 und vor allem des Schädigers ab. In der Rechtspre-

43 BGH VersR 80, 824 = NJW 80, 2125; VersR 81, 548; OLG München VersR 79,
1157; OLG Bamberg VersR 85, 786; Weber NJW 86, 2667. Vgl. auch BGH VersR 83, 440
(Urteil zum Schutzhelm): Bei einem Verstoß gegen Schutzvorschriften (wie es §21a
Abs. 1 StVO ist) spricht der erste Anschein dafür, dass es bei Beachtung der Schutzvor-
schrift nicht zu den schweren Verletzungen gekommen wäre, wenn sich in dem Unfall
gerade die Gefahr verwirklicht hat, deren Eintritt die Vorschrift verhindert wollte. S. im
Übrigen Entschließung 16. Verkehrsgerichtstag Goslar 1976.

44 Bei ungeklärtem Unfallablauf ist erforderlichenfalls ein Sachverständiger zu hören,
BGH VersR 80, 824 = NJW 80, 2125.

45 LG Halle SP 00, 336: „Vermutung" der Ursächlichkeit beim Herausschleudern
aus dem Kfz.

46 Es ist möglich, dass bestimmte Verletzungen durch den Gurt ganz verhindert wor-
den wären (z. B. am Kopf), andere in ihrer Schwere verringert oder einzelne vielleicht
gar nicht vermieden worden wären.

47 BGH VersR 80, 824 = NJW 80, 2125; VersR 81, 57 = NJW 81, 287.
48 Vgl. BGH VersR 80, 824 = NJW 80, 2125.
49 BGH VersR 80, 824 = NJW 80, 2125; OLG Düsseldorf DAR 85, 59.
50 Dabei soll z. B. auch der ausgeübte Beruf eine Rolle spielen, im entschiedenen Fall

Gesichtsverletzungen einer Kosmetikerin, die auf ein gutes Aussehen angewiesen ist —
OLG München VersR 85, 868.
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chungspraxis51 beginnen die Mithaftungsquoten bei 20 %,52 liegen überwie-
gend bei ca. einem Drittel,53 gehen aber auch bis 50 % oder darüber hinaus.54

Haftet der Schädiger lediglich aus Gefährdungshaftung, kann sein Ursachen-
beitrag u.U. sogar ganz zurücktreten.55 Umgekehrt ist der Tatrichter nicht
gehindert, in einem besonders gelagerten Einzelfall trotz schuldhaft nicht
angelegten Gurts das Verschulden des Geschädigten hinter einem gravieren-
den Verschulden des Schädigers zurücktreten zu lassen.56

Eine Kürzung des Schadensersatzes wegen Mithaftung kommt wohl- 511
gemerkt nur hinsichtlich solcher Schäden in Betracht, die im Prinzip durch
den Gurt verhindert werden können, also nur für den Personenschaden,
nicht etwa für den Kfz-Schaden.57

51 Beispiele aus der Rechtsprechung:
- 2 0 % OLG Braunschweig VersR 77, 477; OLG Celle DAR 79, 305; KG VersR

79,1031; OLG Karlsruhe ZfS 83, 290; LG Hanau VersR 78, 435; LG Augs-
burg DAR 79, 54; LG Kaiserslautern VersR 79, 633; OLG Frankfurt ZfS
86, 1; OLG Karlsruhe VersR 00, 609; OLG Celle SP 00, 154; OLG Mün-
chen VersR 00,900.

- 2 5 % OLG Köln VersR 77, 1133; OLG München VersR 79, 1157; KG VersR 81,
64; LG Frankfurt VersR 79, 332; LG Berlin ZfS 88, 305; AG Ibbenbüren
ZfS 98,130.

- 30-35 % OLG Celle VersR 83, 463; AG Augsburg VersR 79, 268; LG Mainz VersR
79, 1133; LG Karlsruhe ZfS 80, 196; LG Hamburg ZfS 81, 358; LG Kassel
VersR 82, 562; LG Osnabrück ZfS 83,1; OLG Frankfurt ZfS 84, 321; OLG
Saarbrücken DAR 87, 381; OLG Celle ZfS 88, 97; OLG Karlsruhe ZfS 90,
184; LG Hanau ZfS 92, 79; LG Limburg SP 99,191; OLG Hamm DAR 96,
24: nur 30%, da der nicht angeschnallte Insasse betrunken war und der
Fahrer daher seine Fürsorgpflicht nach §3 Abs. 2 a StVO verletzt hatte;
LG Halle SP 00, 336.

- 4 0 % LG Osnabrück VersR 82, 255; LG Saarbrücken DAR 84, 323 = ZfS 84,
355; OLG Nürnberg VersR 80, 97; LG Bielefeld VersR 86, 98; OLG Frank-
furt VersR 87, 823; AG Neuss SP 96,11 bei besonderen Umständen.

- 50 % KG ZfS 82, 163 (Unfallverursacher haftet nur aus Betriebsgefahr - Revi-
sion vom BGH nicht angenommen); OLG München VersR 85, 868
(Geschädigte war als Kosmetikerin besonders auf ein gutes Aussehen ange-
wiesen); LG Darmstadt VersR 80, 342; LG Osnabrück ZfS 85, 33; LG
Augsburg ZfS 86, 193; LG Oldenburg ZfS 89, 75; OLG Frankfurt ZfS 89,
257 bei Gesichtsverletzung; OLG Düsseldorf r+s 91, 85, Augenverletzung,
LG Flensburg VersR 96,905 in einem Glatteisunfall.

- über 50 %: LG Ravensburg DAR 88, 166 (2/3 zu Lasten eines hinausgeschleuderten
Insassen), AG Osnabrück SP 97,10: 2/3 Mithaftung.

52 10 % bei besonderen Umständen (LG Braunschweig VersR 02, 774).
53 Z. B. OLG Hamm VersR 98,1040: „i.d.R. %".
54 BGH VersR 81, 57, 59 = NJW 81, 287 hält dies - insbesondere, wenn der Verursa-

cher nur aus Betriebsgefahr haftet - für zulässig.
55 OLG Frankfurt ZfS 80,196.
56 BGH NZV 98,148 = VersR 98, 474 (1,83 %o BAK beim unfallverursachenden Fah-

rer, der auf die Gegenfahrbahn gerät und frontal mit dem entgegenkommenden Kfz
zusammenstößt).

57 OLG München VersR 79,1157; BGH VersR 80, 824 = NJW 80, 2125.



XL Haftungsausschluss bei Arbeits- oder Dienstunfall

512 Seit dem 1.1. 1997 sind die §§104£f. SGB VII in Kraft, die die alten
§§ 636 ff. RVO abgelöst haben. Das neue Gesetz gilt für Schadenfälle ab die-
sem Datum. Auf eine zusammenfassende Darstellung der Rechtslage für die
Schadenfälle vor dem 1.1.1997 wird verzichtet. Insoweit kann die 7. Auflage
dieses Werks herangezogen werden. Allerdings erfolgen gelegentlich Hin-
weise zur abweichenden alten Rechtslage. Rechtsprechung zu den §§ 636 ff.
RVO wird zitiert, soweit sie ohne weiteres auch für die Auslegung und An-
wendung der §§ 104 ff. SGB VII herangezogen werden kann.

513 Nach den §§ 104 ff. SGB VII ist die Haftung des Schädigers für einen Ar-
beitsunfall des Geschädigten unter folgenden Voraussetzungen ausgeschlos-
sen:

Es muss sich um einen Arbeitsunfall1 handeln, der fahrlässig — auch grob
fahrlässig —
— durch den Unternehmer des Betriebes oder
— durch eine betriebliche Tätigkeit eines Versicherten des Betriebes,
in dem der Arbeitsunfall des Geschädigten versichert ist, verursacht wurde.
Ein Haftungsprivileg besteht auch dann, wenn eine Schädigung zwischen Ver-
sicherten mehrerer Betriebe, die auf einer gemeinsamen Betriebsstätte tätig
sind, vorliegt (§ 106 Abs. 3 SGB VII).

514 Wurde der Unfall vorsätzlich oder auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1—4 versi-
cherten Weg des Geschädigten verursacht, wird das Haftungsprivileg wieder
„entsperrt" d.h. die persönlichen Ersatzansprüche des Geschädigten sind
auszugleichen; allerdings findet nach § 104 Abs. 1 S. 2 kein Übergang auf den
SVTnach § 116 Abs. 1 SGB X statt.

515 Ausgeschlossen sind die Ansprüche auf Ersatz des Personenschadens, und
zwar auch originäre Ansprüche der Hinterbliebenen nach § 844 BGB
(Unterhaltsschaden, aber auch Beerdigungskosten).2 Der Sachschaden ist
dagegen zu ersetzen. Das Haftungsprivileg findet auch dann Anwendung,
wenn der Schädiger haftpflichtversichert ist.3 Es ist auch insoweit verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden, als der Schmerzensgeldanspruch aus-
geschlossen ist.4

1 Die §§ 104 ff. SGB VII beziehen sich auf einen Versicherungsfall. Versicherungsfälle
sind nach §7 SGB VII Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Die Definition des
Arbeitsunfalls findet sich in § 8 SGB VII.

2 BAG NJW 89, 2388.
3 BGH VersR 63,149; VersR 73, 736.
4 BVerfG VersR 73, 269 = NJW 73, 502; NJW 95, 1607; BAG VersR 71, 528; VersR

73,736.
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1. Wesentliche Neuerungen durch die §§ 104 ff. SGB VII

Zur Haftung des Unternehmers (§ 104 SGB VII):
— Das Haftungsprivileg gilt auch gegenüber Besuchern, soweit sie gegen das

Unfallrisiko nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII versichert sind (§ 104 Abs. 1S. 1
SGB VII).

— Die durch das Haftungsprivileg gesperrte Haftung des Unternehmers wird
nach dem Wortlaut des Gesetztes nicht mehr bei Teilnahme des Verletzten
am allgemeinen Verkehr, sondern bei einem Unfall auf dem Weg nach und
von dem Ort der versicherten Tätigkeit (§ 8 Abs. 2 Ziff. 1-4 SGB VII) ent-
sperrt.5

Zur Haftung von „Arbeitskollegen" (§§ 105,106 Abs. 3 SGB VII):
— Betriebsangehörigkeit des Schädigers ist nicht mehr erforderlich. Es ge-

nügt, wenn der Schädiger bei einer versicherten Tätigkeit, also auch z. B.
bei einer Hilfeleistung den Arbeitsunfall fahrlässig verursacht hat.

— Ein Haftungsprivileg besteht auch zwischen Angehörigen verschiedener
Betriebe bei einer Tätigkeit auf einer gemeinsamen Betriebsstätte (§ 106
Abs. 3 SGB VII)

— und auch gegenüber einem versicherungsfreien Geschädigten, insbes. ei-
nem Beamten (§ 105 Abs. 1 S. 2 SBG VII).

— Entsperrung des Haftungsprivilegs nunmehr bei Unfällen auf dem Weg
nach und von dem Ort der versicherten Tätigkeit (§8 Abs. 2 Ziff. 1—4
VII).5

516

517

2. Arbeitsunfall des Geschädigten

Es muss sich um einen Unfall handeln, den der Verletzte oder Getötete bei
einer der nach den §§, 2, 3, 6 SGB VII versicherten Tätigkeiten erleidet (§8
SGB VII). Verbotswidriges Handeln schließt den Versicherungsschutz nicht
aus (§7 Abs. 2 SGB VII).

Versichert ist eine Person bei der Erwerbstätigkeit aufgrund eines Ar-
beits-, Dienst- oder Lehrverhältnisses (§ 2 Abs. 1 Ziff. 1 SGB VII) aber auch
bei einer nur vorübergehenden, arbeitnehmerähnlichen Tätigkeit (§2 Abs. 2
SGB VII). Hierunter fallen typischerweise die häufigen Fälle der unentgelt-
lichen Mithilfe, z. B. beim Ab- oder Beladen eines Kfz (vgl. Rdn. 526), aber
auch bei Reparaturarbeiten und der Pannenhilfe eines Kfz (Rdn. 530), bei der
Tierpflege oder im Haus und Garten.6 Ereignet sich ein Unfall bei einer

5 Mit dem insoweit entstandenen Auslegungsproblem: s. Rdn. 536 ff.
6 Beispiele aus der Rechtsprechung: BAG VersR 91, 902 (Be- und Entladen eines

Lkw); VersR 87, 202 (Reparaturarbeiten am Kfz); OLG Hamm VersR 03,192 = r + s 03,
42 (Probefahrt); OLG Köln VersR 94, 693 (Tierpflege). Es muss sich allerdings wirt-

518

519



Tätigkeit, die sowohl betrieblichen als auch privaten Zwecken7 gedient hat,
besteht Versicherungsschutz, wenn die Tätigkeit dem Betrieb zwar nicht
überwiegend, aber doch wesentlich zu dienen bestimmt war.8 Es muss ein
innerer Zusammenhang zwischen Unfall und der versicherten Tätigkeit be-
stehen.9 Versicherungsschutz besteht für Hilfeleistungen bei Unglücksfällen
oder gemeiner Gefahr (§ 2 Abs. 1 Ziff. 13 a SGB VII) sowie für Kinder wäh-
rend des Besuchs von Kindergärten, Schüler und Studenten während der
Ausbildung (§ 2 Abs. 1 Ziff. 8 a -c SGB VII).

520 Ein Unfall auf dem Weg nach oder von dem Ort der versicherten Tätigkeit
{Wegeunfall) gilt als Arbeitsunfall (§8 Abs. 2 SGB VII: „versicherte Tätig-
keit"). Unfälle innerhalb des abgetrennten Betriebsgeländes (innerbetrieb-
licher Werkverkehr), mit Firmenfahrzeugen im Interesse des Betriebs (Werk-
verkehr) oder auch auf Dienstreisen mit dem eigenen Kfz sind Arbeitsunfälle
i. e. S. des §8 Abs. 1 SGB VII.

521 Ein Arbeitsunfall i. S.d. §§ 8 Abs. 1, 104, 105 SGBVII kann auch dann
vorliegen, wenn der Unfall schon als beamtenrechtlicher Dienstunfall aner-
kannt ist und daher an sich Versicherungsfreiheit nach § 4 Abs. 1 S. 1 SGB VII
besteht.10

522 Nach dem SGB VII gilt das Haftungsprivileg des Schädigers nun auch zu
Lasten des nicht versicherten Unternehmers (ausdrückliche Regelung in
§ 105 Abs. 2 S. 1 SGB VII) und erst recht zu Lasten des versicherten Unter-
nehmers.11

schaftlich um Arbeit, nicht um eine reine Freizeitbeschäftigung handeln (BGH VersR
98, 1173); OLG Stuttgart ZfS 02, 384: Ausführen eines Hundes, wenn dies über bloße
Gefälligkeiten des täglichen Lebens unter Nachbarn und Bekannten hinausgeht (im vor-
liegenden Fall bejaht); ebenso OLG Frankfurt ZfS 92, 335.

7 Eigenwirtschaftliche Zwecke bejaht: Kind wird von einem Pferd verletzt, das von
ihm zum eigenen Vergnügen auf die Weide geführt wird (BGH VersR 93, 1540); Unfall
eines Kfz-Halters, der nach Beendigung einer Mithilfe in der Werkstatt dort verbleibt,
um bei der Reparatur des Pkw zuzuschauen (BGH VersR 94, 579).

8 BSG VersR 95, 363; VGH VersR 87, 384 = NJW 87,1022.
9 Vom BSG verneint z. B. bei einem traditionellen Umzug wissenschaftlicher Univer-

sitätsangestellter (BSG VersR 96, 867), beim Abholen privat eingekaufter Waren in der
anderen Abteilung eines Kaufhauses durch eine Verkäuferin (BSG NZS 95, 371); bejaht
für den Betriebssport (BSG NZS 97, 87; VersR 67, 603) und während einer Dienstreise
(NZS 92,157).

10 BSGVersR84,1038.
11 Waltermann NJW 97, 3401. Zum Ausgleich der Tatsache, dass dem Unternehmer

kein Anspruch auf Ersatz seines Personenschadens zusteht, wird er gemäß § 105 Abs. 2
S. 2 SGB VII wie ein Versicherter behandelt, der einen Versicherungsfall erlitten hat. Er
erhält Dienst- und Sachleistungen in vollem Umfang sowie Geldleistungen nach § 105
Abs. 2 S. 3, 4 SGB VII. Da Grundlage hier der Mindest-JAV ist, ist die Barleistung also
nicht sehr hoch. Umgekehrt werden die Barleistungen aber begrenzt durch einen evtl.
niedrigeren zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch, bei dem z.B. auch das Mitver-
schulden berücksichtigt wird (vgl. hierzuWaltermann NJW 97, 3401).
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3. Betriebliche Tätigkeit des Schädigers

Wahrend es für das Haftungsprivileg des Unternehmers ohne Bedeutung 523
ist, ob die schädigende Handlung im Zusammenhang mit seiner unterneh-
merischen Tätigkeit erfolgt, musste im Falle des § 637 RVO der Arbeitsunfall
durch eine betriebliche Tätigkeit des Schädigers verursacht worden sein.
Hieran hat sich durch das SGBVII nichts geändert (§ 105 SGBVII).12 Be-
triebliche Tätigkeit in diesem Sinne ist jede gegen Arbeitsunfall versicherte
Tätigkeit.13 Nachdem aber nicht mehr Voraussetzung ist, dass ein Angehöri-
ger des Betriebes den Schaden verursacht hat, in dem der Unfall des Geschä-
digten versichert ist, kann jetzt wie folgt differenziert werden:

a) Schädiger ist Betriebsangehöriger

Ist der Schädiger Betriebsangehöriger, ist nach dem Zweck der §§104 ff. 524
SGB VII der Begriff der betrieblichen Tätigkeit weit auszulegen.14

Betrieblich ist nicht nur eine Tätigkeit im Rahmen des zugewiesenen be- 525
trieblichen Aufgabenkreises,15 es genügt, dass die Tätigkeit im Interesse und
im nahen Zusammenhang mit dem Betrieb und dem betrieblichen Wir-
kungskreis erfolgt.16 Der betriebliche Zusammenhang wird nicht etwa da-
durch unterbrochen, dass der Schädiger eine Ordnungswidrigkeit begeht
oder einen Alkoholstraftatbestand verwirklicht.17 Anders verhält es sich,
wenn der Schaden nur bei Gelegenheit der Arbeit im Betrieb durch eine ge-
fahrenträchtige Spielerei verursacht wird.18

b) Schädiger ist nicht Betriebsangehöriger

Eine betriebliche Tätigkeit liegt aber auch dann vor, wenn der Schädiger — 526
z. B. bei einer Hilfeleistung — wie ein „nach Abs. 1 Nr. 1 Versicherter tätig"
geworden ist. Eine arbeitsrechtliche Beziehung des Schädigers zum Betrieb
ist nicht erforderlich, seine Tätigkeit muss aber in die betriebliche Sphäre des
Unternehmens fallen.19 Häufig wird hier — m. E. missverständlich und un-
präzise — von der „Eingliederung" des Schädigers (oder des Geschädigten)
gesprochen.

Eine freiwillige Hilfeleistung für einen anderen Betrieb ist dann — auch 527
— über diesen versichert, wenn die Tätigkeit wirtschaftlich als Arbeit zu wer-

12 Wussow, Unfallhaftpflichtrecht, Kap. 80, Rdn. 106.
13 BAGVersR01,720.
14 BGH VersR 68,1193; VersR 70, 353; VersR 71, 564; BAG VersR 74,1077.
15 Dazu BGH VersR 67,1021; VersR 70, 353.
16 BAG VersR 74,1077.
17 BGH VersR 68, 353; vgl. auch BGH VersR 76, 539 = NJW 76,673.
18 BGH r + s 98, 419: Spiel mit einer Peitsche im Pferdestall.
19 BGH VersR 83, 31; VersR 83, 728; VersR 84, 736.
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ten ist und tatsächlich dem fremden Betrieb dient,20 wenn sie nützlich und
arbeitserleichternd ist, wobei selbst eine kurzfristige, einmalige Hand-
reichung genügt.21 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn die Hilfe-
leistung aus eigenem Entschluss und ohne vorherige Absprache mit Betriebs-
angehörigen — „spontan und punktuell" — erfolgt, solange sie nicht dem Wil-
len und der Absicht des Unternehmens entgegensteht.22

528 Versicherungsschutz besteht aber nur für den Vorgang und für die Dauer
der Hilfeleistung.23 Wird eine Hilfeleistung durch die Wahrnehmung eigener
Aufgaben unterbrochen, besteht während der Unterbrechung kein Versiche-
rungsschutz über den fremden Betrieb.24 Entscheidend ist, dass der Schädi-
ger „seine Unternehmenssphäre" verlassen hatte und „in der Sphäre des Un-
fallbetriebes" tätig geworden war.25 Es kommt darauf an, ob Aufgaben des
„Unfallbetriebs" oder solche des „Stammbetriebs" der Tätigkeit das Gepräge
gegeben haben.26 Maßgeblich ist die Zweckbestimmung der Arbeitsleistung;
steht bei ihr ein eigenwirtschaftliches Interesse im Vordergrund, besteht kein
Versicherungsschutz nach §2 Abs. 2 SGBVII, und zwar auch dann nicht,
wenn die Tätigkeit für den Unfallbetrieb nützlich war.27 Dient die Hilfe-
leistung objektiv beiden Unternehmen, ist regelmäßig davon auszugehen,
dass sie subjektiv nur im Interesse des eigenen Betriebes erbracht wurde.28

Auch bei einem „Leiharbeitnehmer" bestimmt sich die Abgrenzung, ob er
für seinen Stammvertrieb oder für den Unfallbetrieb tätig wurde, nach der
Zuordnung seines Aufgabenbereichs.29 Liegt nur eine Arbeitsberührung
vor,30 erfüllt der Schädiger lediglich Aufgaben seines Stammbetriebs, die
mehr oder weniger zufällig dem anderen nützlich sind, besteht für ihn kein
Haftungsprivileg, es sei denn, diese „Arbeitsberührung" erfolgte auf einer
„gemeinsamen Betriebsstätte" i. S.d. § 106 Abs. 3 SGBVII.

c) Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr

529 Etwas anderes gilt für Hilfeleistungen in Unglücksfällen und bei gemeiner Ge-
fahr (sog. Nothilfe). Diese Tätigkeit ist nicht über § 2, sondern nach § 2

20 BGHVersR66,182;VersR77,959.
21 BGH VersR 77,959; VersR 83, 854; NZV 90, 345 = VersR 90,994 m.w. H.
22 BGH VersR 77,959; VersR 83, 855 = NJW 83, 2882.
23 OLG Zweibrücken r + s 00,111 — Rev. nicht angenommen.
24 BGH VersR 83, 855 = NJW 83, 2882.
25 BGH VersR 78,150.
26 BGHr + s98, 377.
27 VersR 87, 384; BGH NZV 90, 345 = VersR 90, 994; VersR 94, 579 = r + s 94,

179; BGH v. 24.3.98, r + s 98, 377 m. w. H.
28 BGH VersR 89, 67; VersR 87, 384 = NJW 87, 1022: Hilfe beim Anschieben eines

fremden Kfz, das die Weiterfahrt des eigenen Kfz behindert hatte; BGH VersR 96,1412.
OLG Hamm VersR 99, 448: Hilfe eines Klinikangestellten beim Verladen eines Pferdes
dient zwar auch dem Pferdehalter, erfolgt aber im Interesse des Stammbetriebes.

29 OLG Hamm NZV 00, 375.
30 S. die Beispiele in BGH VersR 78,150.
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Abs. 1 Ziff. 13 a SGB VII versichert.31 Die Hilfeleistung wird in einem solchen
Fall nicht für das Unternehmen, von dem die Gefahr ausgeht, sondern zum
Schutz der Allgemeinheit erbracht, sie schafft also kein arbeitnehmerähn-
liches Verhältnis.32 Schadensersatzansprüche des bei der Hilfeleistung Ver-
letzten gegen den Helfer und umgekehrt des Helfers gegen einen Betriebs-
angehörigen sind daher nicht ausgeschlossen.33 Die Voraussetzungen des § 2
Abs. 1 Ziff. 13 a SGB VII sind schon dann gegeben, wenn der Eingreifende
aufgrund der Umstände annehmen durfte, es bestehe die nahe liegende Mög-
lichkeit eines Schadens für unbestimmt viele Personen.34

d) Pannenhilfe

Bei der Pannenhilfe für ein Kfz muss dagegen unterschieden werden: Scha- 530
densersatzansprüche sind auch hier nicht ausgeschlossen, wenn von dem
liegen gebliebenen Kfz eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer oder sons-
tige Dritte ausging35 oder wenn die Hilfe zugunsten eines Verletzten erfolg-
te.36 In den anderen Fällen besteht Versicherungsschutz nach §§2 Abs. 2.
Der Halter eines privaten Pkw (bei gewerblichen Kfz gelten die §§ 104, 105
SGB VII ohnehin), der als Unternehmer gilt, kann sich auf § 104 SGB VII,
der Fahrer auf § 105 SGB VII berufen;37 Versicherungsschutz besteht inso-
weit bei der Fahrzeug BG.38 Dies gilt auch für die Hilfe bei Übernahme von
Wartungs- und Reparaturarbeiten an einem Kfz aus Gefälligkeit.39

e) Straßenverkehrsunfälle

Bei Straßenverkehrsunfällen mit Kraftfahrzeugen bestehen besondere Pro- 531
bleme. Bevor man hier die Frage prüft, ob der Geschädigte den Unfall auf
dem Wege zur oder von der versicherten Tätigkeit, also bei Teilnahme am

31 S. insoweit auch Rdn. 519.
32 BGH VersR 81, 260 = NJW 81, 760; VersR 87, 384; NZV 90, 345; vgl. auch OLG

Düsseldorf ZfS 02, 523; ZfS 92, 336 = NJW-RR 92,1443; OLG Köln VersR 82,1098 (das
OLG Köln hätte wegen des bestehenden Versicherungsschutzes nach § 539 Abs. 1
Ziff. 9 a RVO die Frage, ob der Anspruch auf Ersatz des Erwerbsschadens nicht bereits
im Unfallzeitpunkt auf die eintrittspflichtige BG übergegangen war, nicht dahingestellt
lassen dürfen). S. auch die gute Zusammenfassung mit denselben Ergebnissen wie hier in
WJ 88,117.

33 BGH NZV 90, 345 = VersR 90, 995 m.w.H. zum ausgeschlossenen Schadens-
ersatzanspruch des Helfers gegen einen Betriebsangehörigen. Nach der neuen Rechtslage
gem. §§ 104 ff. SGB VII sind auch Ersatzansprüche des Betriebsangehörigen gegen den
Helfer ausgeschlossen.

34 BGH NZV 90, 345 = VersR 90,995.
35 S.Rdn.529;OLGKölnVersR82,1098.
36 BGH VersR 81, 260 = NJW 81, 760.
37 BGH VersR 81, 260, 261 r.Sp. = NJW 81, 760; BSG NJW 73, 1821; VersR 85,

636; OLG Bamberg VersR 76, 890; WJ 80,145 m.w. H.
38 WJ 80,145.
39 BGH VersR 87, 202; BSG ZfS 86, 299 = BKK 86, 309.



allg. Verkehr erlitten hat,40 sollte man die Voraussetzung einer betrieblichen
Tätigkeit des Schädigers prüfen. Grundsätzlich gehört das Erreichen des
Arbeitsplatzes vom Wohnsitz aus nicht in die betriebliche, sondern in die pri-
vate Sphäre des Arbeitnehmers.41 Gleichwohl kann § 105 SGB VII vorliegen.
Es kommt immer auf eine Abwägung der betrieblichen und der privaten
Interessen an. Kriterien für eine Betriebsbezogenheit können sein: Naher
Zusammenhang mit dem Betrieb; Organisation, Zahlung eines Kilometer-
geldes oder sonstige Beteiligung durch den Arbeitgeber.42 Betriebliche Ver-
richtung (des Fahrers) und keine Teilnahme der Insassen am allg. Verkehr43

besteht bei einem Fahrdienst des Schulträgers für die Beförderung der Schü-
ler vom Wohnsitz zur Schule.44 Die Fahrt muss als Teil der betrieblichen
Organisation erscheinen und durch sie geprägt sein; nur dann hebt sie sich
von den „normalen" Risiken des „allgemeinen Verkehrs" ab.45

532 Es genügt dagegen nicht, wenn die Fahrt lediglich den betrieblichen bzw.
dienstlichen Interessen nützlich ist.46

533 Eine betriebliche Tätigkeit wird von der Rechtsprechung bei Kfz-Unfällen
vor allem in folgenden Fallvarianten angenommen:47

- Unfälle innerhalb des Werkgeländes (so genannter innerbetrieblicher Ver-
kehr)^ auch wenn sich der Schädiger noch auf dem Weg zu seinem eigent-
lichen Arbeitsplatz befand.48 Der insoweit bestehende Versicherungsschutz
nach § 8 Abs. 1 SGB VII - für Schädiger und Geschädigten - endet erst
mit dem Durchfahren des Werktors.49

— Unfälle auf dienstlich angeordneten oder im dienstlichen Interesse erfol-
genden Fahrten, soweit sie eben nicht — nur — der Zurücklegung des We-
ges zwischen Arbeitsstätte und Wohnsitz dienen, also sog. Betriebs- o.
Dienstwege darstellen.50 Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Fahrt mit
einem Betriebsfahrzeug oder einem angemieteten bzw. geleasten Fahr-
zeug51 oder dem eigenen Kfz zurückgelegt wird. Der betriebsbezogene
Charakter der Fahrt und damit die betriebliche Tätigkeit entfällt auch nicht

40 S.Rdn.536ff.
41 BGH VersR 67,1201; VersR 70, 353; VersR 71, 564; VersR 74,1077; VersR 81, 251;

VersR 84, 759; VersR 88, 391; VersR 92,122; BAG VersR 74,1077.
42 BGH VersR 70, 353; VersR 72, 145; OLG Düsseldorf VersR 77, 1027; OLG Bam-

berg DAR 77, 326.
43 S.Rdn.536ff.
44 BGH (III. Senat) VersR 01, 335.
45 BGH NZV 92,112.
46 BGH NZV 92, 112 unter Aufgabe der abweichenden Entscheidungen BGH VersR

71, 564; VersR 72,145.
47 Viele der im Folgenden zitierten Urteile beziehen sich auf die „Teilnahme am allg.

Verkehr" des Geschädigten nach altem Recht. Die Grundsätze können aber auf die Vor-
prüfung, ob eine betriebliche Verrichtung des Schädigers vorliegt, übertragen werden.

48 BGH VersR 74,1077; OLG Hamm VersR 93,1173.
49 BAG VersR 01,720.
50 OLG Zweibrücken SP 02,127: Fahrt vom Betrieb zur auswärtigen Arbeitsstätte.
51 OLG Stuttgart VersR 03, 71 = ZfS 02,431 = r + s 02, 377 - Rev. nicht, angen.
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etwa dann, wenn der Unfall auf Alkoholgenuss des Fahrers zurückzufüh-
ren ist und für diesen daher kein Arbeitsunfall vorliegt.52

— Eine betriebliche Verrichtung des Fahrers liegt auch bei Beförderung von
Mitarbeitern von und zur Arbeitsstelle in betriebseigenen Kraftfahrzeugen
auf Anordnung des Arbeitgebers vor,53 und zwar auch dann, wenn nur ein
einmaliger Transport angeordnet wurde,54 der Heimtransport nach einer
Betriebsveranstaltung erfolgte,55 der Arbeitgeber nur einen Teil der Kosten
trägt56 oder auch die Benutzung eines privaten Pkw für den Transport ange-
ordnet oder geduldet hatte,57 wobei eine konkludente Duldung des Trans-
ports in Verantwortung des Unternehmers genügt.58

4. Versicherungsschutz des Geschädigten in demselben Betrieb

Der Arbeitsunfall des Geschädigten muss — zumindest auch — in dem Be- 534
trieb versichert sein, für den der Schädiger betrieblich tätig geworden ist. Ist
der Unternehmer dieses Betriebes Schädiger, kommt es auf eine betriebliche
Tätigkeit nicht an.

Zur Beurteilung der Frage, ob der Geschädigte einen derartigen versicher- 535
ten Arbeitsunfall erlitten hat, kann auf die Ausführungen zur „betrieblichen
Tätigkeit" unter Rdn. 523 ff. verwiesen werden. Ist der Geschädigte Betriebs-
angehöriger, stellen sich ohnehin keine Probleme. Ist der Verletzte dagegen
bei einer Hilfeleistung geschädigt worden, hängt das Haftungsprivileg des
ebenfalls für den Betrieb tätig gewordenen Schädigers davon ab, ob der
Verletzte wie ein „nach Abs. 1 Nr. 1 Versicherter" tätig geworden ist. Zu den
Einzelheiten siehe Rdn. 526 ff.. Auch hier besteht kein Haftungsprivileg bei
Hilfeleistungen in Unglücksfällen(Rdn. 529). Bei Straßenverkehrsunfällen
ist zunächst zu prüfen, ob der Schädiger betrieblich tätig geworden ist
(Rdn. 531). Wenn man dies bejaht hat, ist weiter zu prüfen, ob nicht jedenfalls
der Geschädigte einen persönlichen Ersatzanspruch hat, weil das Haftungs-
privileg — bei Vorsatz oder bei einem Wegeunfall — wieder entsperrt ist.

5. Entsperrung der Haftung bei Vorsatz und Wegeunfällen

Wurde der Arbeitsunfall vorsätzlich verursacht oder wurde der Geschädigte 536
auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1—4 SGB VII versicherten Weg, insbesondere
auf dem Weg vom Wohnsitz zur und von der Arbeitsstätte verletzt, entfällt

52 BGH VersR 68, 353.
53 BGH NZV 92,112; OLG Stuttgart VersR 03, 71 = r +s 02, 377.
54 BGH VersR 65, 806; VersR 76, 539; OLG München VersR 78, 822.
55 BGH VersR 56, 36.
56 BGH VersR 68,1193.
57 BGH VersR 68,1193; VersR 76, 539.
58 BGH VersR 76, 539 = NJW 76,673.
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das Haftungsprivileg des Schädigers. Die Haftung ist „entsperrt" d.h. der
Geschädigte kann seinen immateriellen und materiellen Schaden, soweit er
nicht durch Leistungen der Sozialversicherungsträger ausgeglichen wird, gel-
tend machen (§ 104 Abs. 1 S. 1 SGB VII). Ein Übergang auf die Sozialversi-
cherungsträger nach § 116 SGB X ist allerdings ausgeschlossen (§ 104 Abs. 1
S. 2 SGB VII).

537 Vorsatz muss sich nicht nur auf die schädigende Handlung, sondern auch
auf die Schadenfolgen beziehen. Dies ist insbesondere bei Schulunfällen
wichtig, wenn z. B. bei einer vorsätzlichen Rauferei nicht beabsichtigte oder
zumindest auch nicht in Kauf genommene schwere Verletzungen eines Schü-
lers verursacht werden. Dies war schon für die Entsperrung nach den alten
§§ 636 ff. RVO Voraussetzung. Hieran hat sich aber auch nichts — trotz der
abweichenden Formulierung des § 110 SGB VII — geändert.59

538 Die Entsperrung des Haftungsprivilegs bei Straßenverkehrsunfällen greift
in der Praxis selten. Denn bei den einschlägigen Wegeunfällen fehlt es meist
schon an einer betrieblichen Verrichtung des Schädigers, die Haftung ist
dann nicht gesperrt, auf eine Entsperrung kommt es nicht mehr an. Die Viel-
zahl der Urteile, die zu dem vergleichbaren Begriff der „Teilnahme am allg.
Verkehr" nach den §§636 ff. RVO ergangen ist, täuscht. Häufig hätte das
Haftungsprivileg in diesen Prozessen schon wegen Fehlens einer betrieb-
lichen Verrichtung des Schädigers verneint werden müssen. Bejaht man die
betriebliche Verrichtung des Fahrers, weil es sich z. B. nicht nur um die Mit-
nahme eines Kollegen auf der Fahrt zum Arbeitsplatz handelt, sondern diese
Fahrt „Teil der betrieblichen Organisation" ist (s. hierzu Rdn. 533), dann
stellt sich die Fahrt für den mitgenommenen Arbeitskollegen in der Regel
eben nicht als „Teilnahme am allgemeinen Verkehr" (altes Recht) oder als
„Wegeunfall" (neues Recht) dar. Es bleibt dann beim vollen Haftungsprivi-
leg.

539 Umstritten ist, ob sich durch den Verzicht des Gesetzgebers auf den Be-
griff der „Teilnahme am allgemeinen Verkehr" und das Abstellen in §§ 104 ff.
SGB VII auf den „Unfall auf einem versicherten Weg" etwas geändert hat.

540 Nach dem insoweit an sich klaren Wortlaut des Gesetzes müsste jetzt das
Haftungsprivileg auch dann entsperrt sein, wenn die Fahrt betrieblich orga-
nisiert wurde, es sich aber lediglich um den Transport des Arbeitnehmers
von seiner Wohnung zum Arbeitsplatz handelt. Nach altem Recht lag in-
soweit keine Teilnahme am allgemeinen Verkehr vor, das Haftungsprivileg
bestand. Nach neuem Recht wäre das Haftungsprivileg entsperrt.

541 Der III. Senat des BGH legt aber § 104 Abs. 1 S. 1 SGB VII insoweit
einschränkend aus. Er vertritt den Standpunkt, der Gesetzgeber habe die
Haftung zu Lasten des Arbeitsgebers nicht erweitern wollen. Die Rechtspre-
chung zur Abgrenzung der innerbetrieblichen Vorgänge von der Teilnahme
am allg. Verkehr nach § 636 Abs. 1 S. 1 RVO könne zur Anwendung der Neu-

59 BGH VersR 03, 595; OLG Hamburg r 4- s 00, 329.
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regelung herangezogen werden.60 Nach dieser Rechtsprechung kommt es
darauf an, ob der Geschädigte im Verhältnis zum Schädiger den Unfall als Be-
triebsangehöriger oder als normaler Verkehrsteilnehmer erlitten hat,61 ob er
den Gefahrenbereich seines Betriebes verlassen und sich in den Gefahren-
bereich des allg. Verkehrs begeben hat,62 in den jeder beliebige Dritte hätte
hineingeraten können, ob sich also der Unfall in einem Bereich ereignet hat,
der sich im Verhältnis zum Schädiger als innerbetrieblicher Vorgang darstellt,
oder ob nur ein loser Zusammenhang mit dem Betrieb besteht.63

Fahrten von und zur Arbeitsstelle sind auch bei Mitnahme von Arbeits- 542
kollegen in der Regel Teilnahme am allgemeinen Verkehr; diese endet mit
dem Einfahren auf das nach außen abgeschlossene Firmen- oder Behörden-
gelände64 oder auf einen außerhalb dieses Geländes gelegenen Firmenpark-
platz.65 Nimmt ein Unternehmer seinen Betriebsangehörigen mit, liegt für
diesen regelmäßig keine Teilnahme am allgemeinen Verkehr vor;66 der be-
triebsbezogene Charakter einer solchen Fahrt ändert sich nicht dadurch,
dass sie durch eine private oder familienrechtliche Beziehung zum Unter-
nehmer mitveranlasst ist.67 Teilnahme am allgemeinen Verkehr wird auch
verneint beim Transport eines Arbeitnehmers im firmeneigenen Kfz von der
Baustelle zu einer angemieteten Unterkunft.68 Dasselbe gilt, wenn der Unter-
nehmer das Heimbringen eines Betriebsangehörigen mit einem Betriebs-
fahrzeug angeordnet hat.69 Verneint wird die Teilnahme am allgemeinen Ver-
kehr auch bei Mitnahme von Schülern im Schulbus durch einen Fahrer der
Schule.70

Auch bei Schulunfällen sind die für den Dienst- und Arbeitsunfall entwi- 543
ekelten Grundsätze anzuwenden, allerdings für den Schulbereich „gedank-
lich umzuformen".71

60 BGH III. Senat VersR 01, 335. Ebenso Waltermann NJW 97, 3401 und Stern-Krie-
ger/Arnau VersR 97, 408. A. A. Rolfs NJW 96, 3177 und Vorauflage Rdn. 419 a.; eine Ent-
scheidung des VI. Senats steht in Kürze bevor.

61 BGH VersR 53,134; VersR 73, 736; VersR 71, 564.
62 BGH VersR 76, 539; VersR 93,122.
63 BGH VersR 73, 736; OLG Hamm r + s 93, 380; Lepa VersR 85, 8 ff.
64 BGH VersR 88, 391 = NJW-RR 88, 602; vgl. auch OLG Hamm r + s 93, 380.
65 BGH VersR 95, 561 = NZV 95, 186: Dabei kommt es nicht darauf an, ob dieser

Parkplatz durch einen Zaun oder an der Einfahrt durch eine Schranke abgesichert ist.
66 OLG Köln NZV 92,116.
67 OLGFrankfurtVersR83,955.
68 OLG Nürnberg VersR 96, 216 (Rev. nicht angen.).
69 BGH VersR 92,122 = NJW 92, 572.
70 BGH (III. Senat) VersR 01, 335.
71 BGH VersR 77, 129; VersR 81, 849 = NJW 82, 37; VersR 83, 636. Mit einem Schul-

unfall befasst sich auch die grundlegende Entscheidung des BGH vom 12.10. 2000 —
VersR 01, 335 — zur Auslegung des Entsperrungstatbestandes.
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6. Gemeinsame Betriebsstätte (§ 106 Abs. 3 3. Altern. SGB VII)

544 Verrichten Versicherte mehrerer Unternehmen vorübergehend betriebliche
Tätigkeiten auf einer gemeinsamen Betriebsstätte, gelten die §§ 104 u. 105 für
die Ersatzpflicht der für die beteiligten Unternehmen Tätigen untereinander"

545 Dieser Erweiterung des Haftungsprivilegs72 war in ihrer Bedeutung und
Auslegung — erwartungsgemäß — in den ersten Jahren nach Inkrafttreten
des Gesetzes am 1.1. 1997 heftig umstritten. Aufgrund der inzwischen vor-
liegenden BGH-Entscheidungen und einer Vielzahl von oberlandesgericht-
licher Urteile lassen sich die Konsequenzen der Neuregelung wie folgt zu-
sammenfassen, wobei allerdings viele Fragen auch noch nicht — jedenfalls
nicht vom BGH — geklärt sind:

546 Voraussetzung für ein Haftungsprivileg nach §§ 104, 105 SGB VII ist,
dass Schädiger und Geschädigter für denselben Betrieb eine in diesem ver-
sicherte Tätigkeit ausübten. Schädiger und/oder Geschädigter müssen zwar
nicht (mehr) Betriebsangehörige sein, es genügt, wenn einer von ihnen —
oder beide - als „Wie-Beschäftigte" i. S.d. § 2 Abs. 2 SGB VII im Betrieb des
anderen tätig waren. Liegt lediglich eine Arbeitsberührung vor, treffen also
Schädiger und Geschädigter bei einer parallelen Tätigkeit jeweils für ihren ei-
genen Betrieb zusammen, sind die Voraussetzungen der §§ 104, 105 ff. SGB
VII nicht erfüllt. Dann kommt aber ein Haftungsprivileg nach § 106 Abs. 3
SGB VII in Betracht. Daraus folgt im Übrigen für die Praxis, dass zunächst
einmal die Voraussetzungen der §§ 104, 105 SGB VII zu prüfen sind.73 Erst
wenn deren Voraussetzungen nicht vorliegen, sollte man den § 106 Abs. 3
SGB VII heranziehen, für den schwierige Voraussetzungen bestehen.

a) Versicherte mehrerer Unternehmen

547 Nach dem klaren Wortlaut des § 106 Abs. 3 müssen beide Unfallbeteiligte,
Schädiger und Geschädigter, unfallversichert sein.74 Das gilt auch — beson-
ders wichtig — für den Unternehmer als Schädiger75 und Geschädigten.76 Ein
Haftungsausschluss kommt nicht in Betracht gegenüber nichtVersicherten
Besuchern.

72 Ob es sich überhaupt um eine Erweiterung handelt, war zunächst streitig. In einem
Teil der Literatur wurde der Standpunkt vertreten, § 106 Abs. III 3. Alt. SGB VII habe
keine eigenständige Bedeutung und dokumentiere nur die Rechtsprechung zum Haf-
tungsprivileg in der Arbeitsgemeinschaft — Einzelheiten s. Vorauflage, Rdn. 419 b,
Fußn. 95. Aufgrund mehrerer BGH-Urteile und einer Vielzahl von oberlandesgerichtli-
chen Urteilen steht nunmehr fest, dass die Bestimmung in der Tat das Haftungsprivileg
erheblich erweitert.

73 Das schlägt auch der BGH VersR 01, 1028 = r + s 01, 368 dem OLG vor, an das
der Rechtsstreit zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen worden ist.

74 Deutlich herausgestellt von BGH (III. Sen.) NZV 02, 455 = r + s 02, 374.
75 BGH VersR 01,1156.
76 Siehe hierzu Rdn. 552.
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b) Betriebliche Tätigkeit von Schädiger und Geschädigtem

Insoweit kann auf Rdn. 523 ff. verwiesen werden. 548
Fraglich ist, ob die betriebliche Tätigkeit auf der gemeinsamen Betriebs-

stätte zeitgleich erfolgen müssen. Hierzu erfolgen unter Rdn. 551 nähere Aus-
führungen.

c) Gemeinsame Betriebsstätte

„Gemeinsame" heißt nicht „dieselbe" Es genügt also nicht, dass im räum- 549
liehen Zusammenhang eine Arbeitsberührung erfolgt. Nach der Grundsatz-
entscheidung des BGH vom 17-10.200077 erfasst der Begriff der gemein-
samen Betriebsstätte „über die Fälle der Arbeitsgemeinschaft hinaus betrieb-
liche Aktivitäten von Versicherten mehrerer Unternehmen,
— die bewusst und gewollt bei einzelnen Maßnahmen ineinander greifen,

miteinander verknüpft sind, sich ergänzen oder unterstützen,
— wobei es ausreicht, dass die gegenseitige Verständigung „stillschweigend

durch bloßes Tun erfolgt"
Mit dieser Definition hat der BGH eine praktikable und überzeugende 550

Abgrenzung gefunden, die auch vom Verkehrsgerichtstag Goslar 2001 als
„sachgerechte Basis für die Erledigung vergleichbarer Fälle" angesehen
wurde.78 Eine bloße Arbeitsberührung, ein zufälliges Zusammentreffen von
Arbeiten, die beziehungslos nebeneinander durchgeführt werden, genügt da-
gegen nicht,79 und zwar auch dann nicht, wenn diese Arbeiten dem gleichen
Ziel und Zweck (z. B. Errichtung eines Gebäudes) dienen.80 Umgekehrt ist
für die Annahme einer gemeinsamen Betriebsstätte aber auch nicht erforder-
lich, dass die Arbeiten demselben Zweck dienen.81

Inzwischen liegen weitere BGH-Entscheidungen und eine Vielzahl von 551
oberlandesgerichtlichen Urteilen vor. Das Resume aus dieser Rechtspre-
chung lässt sich, bezogen auf typischen Fallgruppen, wie folgt ziehen:
— Zeitgleiches Zusammenwirken auf einer Baustelle

In der Regel dürfte hier eine Verknüpfung und Ergänzung der Tätigkeiten
mit zumindest stillschweigender gegenseitigen Verständigung i.S.d. der
BGH-Rechtsprechung vorliegen.82 Dies gilt auch für die Be- und Entlade-

77 BGH VersR 01, 336 - r + s 01, 26 = NJW 01, 443 = NZV 02, 32; vgl. auch BGH
VersR 01,372. Weitere Fälle: KG VersR 02, 573; OLG Koblenz VersR 02, 574.

78 r + s 01,67.
79 BGH vom 8.4. 2003, VI ZR 251/02, Revisionsurteil zu OLG Hamm r + s 02, 331

= NZV 02, 561; OLG Stuttgart VersR 03, 508 - Rev.n. angen.
80 BGH vom 8.4. 2003, VI ZR 251/02 zu OLG Hamm NZV 02, 561 = r + s 02, 331;

r + s 01,418.
81 BGH VersR 01, 372 = r + s 01, 149: Das faktische Zusammenwirken durch bloßes

Tun genügt.
82 BGH VersR 01, 1028 = r + s 01, 368: Verletzung eines Arbeiters, der Bauteile in

einen Kran einhängt, durch den Kranführer. Der BGH hat hier allerdings dem OLG vor-
geschlagen, zunächst einmal die Voraussetzungen der §§ 104 ff. zu prüfen. Beide Betei-
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Vorgänge bei der Anlieferung von Baumaterialien an die Baustelle; hier ist
jedoch jeweils zu prüfen, ob nicht schon ein Fall des § 105 SGB VII vor-
liegt.83 Eine gemeinsame Betriebsstätte liebt aber auch dann vor, wenn sich
die Arbeiten zwar nicht gegenseitig ergänzen, wegen der räumlichen Nähe
aber ein Verständigung über den Arbeitsablauf erforderlich ist (BGH VersR
03,904 = NZV 03, 374).

— Zeitliche versetzte Tätigkeiten auf der Baustelle
Typischer Fall: Ein Gerüst wird fehlerhaft durch den Arbeiter A des
Gerüstbauunternehmens B errichtet. Der Dachdecker C des Dachdecker-
unternehmens D kommt deshalb zu Schaden.
Diese - in der Praxis häufige - Fallsituation wurde vom BGH zwar noch
nicht entschieden. M. E. handelt es sich jedoch auch hier um den Fall einer
gemeinsamen Betriebsstätte, da die Tätigkeiten Gerüstbau und Benutzung
des Gerüstes zwar logischerweise zeitlich versetzt erfolgen, aber doch eng
miteinander verknüpft sind und sich nicht nur unterstützen, sondern
notwendige Voraussetzungen für die Durchführung der Baumaßnahmen
sind.84

— Schäden auf einem Betriebshof bei der Anlieferung und Abholung von Waren
In diesem häufigen Fall der Praxis kommt es im konkreten Fall darauf
an, ob die Tätigkeitsbereiche von Schädiger und Geschädigtem im Sinne
der BGH-Rechtsprechung miteinander verknüpft waren.
Verneint wurde die gemeinsame Betriebsstätte bei dem Zusammenstoß
zwischen zwei Lkw-Fahrern verschiedener Fuhrunternehmer bei der An-
lieferung von Waren.85

Anders ist der Fall wohl zu beurteilen, in dem die Lkw-Fahrer sich an
einem sog. Einweiser orientieren,86 oder wenn sich Schäden beim Ablade-
vorgang ereignen, bei dem Lkw-Fahrer und der Versicherte des Betriebs-
hofs zusammenarbeiten müssen.87

ligte waren zwar Angehörige verschiedener TJetriebe, es kam aber ein Haftungsaus-
schluss nach § 105 SGB VII wegen einer versicherten Hilfeleistung für den anderen
Betrieb in Betracht. Weiteres Beispiel: BGH VersR 03, 348.

83 S. die vorhergehende Fußn.
84 OLG Hamm r + s 02, 331; OLG München r + s 02, 507 = SP 02, 270. Die BGH-

Entscheidung v. 8.4. 03 (VersR 03, 904), in der die gemeinsame Betriebsstätte verneint
wurde, betraf einen anderen Fall: Dort hatte der Schädiger ein vorhandenes Gerüst für
eigene Zwecke — fehlerhaft - umgebaut.

85 BGH VersR 01, 372 = r + s 01, 149. In dieser Entscheidung hatte der BGH zwar
das der Klage stattgebende Urteil im Ergebnis bestätigt, aber zur Auslegung des Begriffs
der gemeinsamen Betriebsstätte ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nicht erforder-
lich sei, dass die Unternehmen ein gemeinsames Ziel verfolgten; das faktische Zusam-
menwirken durch bloßes Tun reiche aus. Ähnlich OLG Köln VersR 02, 575: Lkw-Fahrer
wird bei der Vorbereitung der Beladung seines Fahrzeugs durch einen hierbei unbeteilig-
ten Gabelstaplerfahrer verletzt.

86 Hier wird die gegenseitige Verzahnung der betrieblichen Tätigkeiten durch einen
Dritten vermittelt.

87 OLG Karlsruhe VersR 03, 506: Haftungsprivileg bei Zusammenarbeit beim Ent-
ladevorgang. OLG Karlsruhe r + s 99, 375: Schädigung eines Lkw-Fahrers durch einen
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—• Durchführung von (z. B. Reparatur- oder Reinigungs-)Arbeiten durch be-
auftragte Unternehmen auf dem Betriebsgelände des Geschädigten.
Auch hier ist im konkreten Fall zu prüfen, ob tatsächlich eine Verzahnung,
eine gegenseitige Verständigung vorliegt. Verneint wurde dies vom BGH in
seiner Musterentscheidung vom 17.10.2000 für den Fall, in dem ein Rei-
nigungsunternehmen auf dem Betriebsgelände der Deutschen Bahn tätig
geworden war.88 Bejaht wurde das Haftungsprivileg in Fällen, in denen Re-
paraturmaßnahmen im laufenden Betrieb eines anderes Unternehmens
durchgeführt werden, die besondere Vorsichtsmaßnahmen und gegenseiti-
ge Rücksicht erfordern und für die daher entweder besondere Verhaltensre-
geln ausdrücklich angeordnet waren89 oder für die zumindest bei Durch-
führung der Arbeiten eine gegenseitige Verständigung zum Ausschluss der
besonderen Gefahren erforderlich war.90

Nach dem Wortlaut des § 106 Abs. 3 SGB VII findet das Haftungsprivileg 552
der gemeinsamen Betriebsstätte grundsätzlich auch zugunsten91 und (zu Las-
ten) eines Unternehmers Anwendung. Voraussetzung ist allerdings, dass der
Unternehmer Versicherter ist92 und persönlich auf der Baustelle mitgearbeitet
hat.93 Dabei ist noch nicht geklärt, ob der Unternehmer die Schadenursache
selbst gesetzt haben muss94 oder ob seine Anwesenheit auf der Baustelle aus-
reicht.95 Der BGH muss auch noch entscheiden, ob das Haftungsprivileg zu-
gunsten einer juristischen Person angewendet werden kann, wenn jedenfalls
ein Organ der Gesellschaft in der Betriebsstätte tätig geworden ist.96

War der Unternehmer nicht auf der gemeinsamen Betriebsstätte tätig oder 553
hat er jedenfalls die Schadenursache nicht selbst gesetzt, kommt seine Haf-
tung nach § 831 BGB oder nach § 7 StVG als Halter eines Kraftfahrzeuges in
Betracht. Auch insoweit ist vom BGH noch nicht entschieden, ob sich der
Unternehmer dann auf ein gestörtes Gesamtschuldverhältnis berufen kann
mit der Folge, dass er nicht haftet, wenn im Innenverhältnis den Fahrer des

Gabelstapler-Fahrer; OLG Oldenburg r + s 02, 65: Schäden beim Abladevorgang gene-
rell (im konkreten Fall wurde der Klage gegen den Halter des Lkw allerdings stattgege-
ben, weil diesem das Haftungsprivileg nicht zugute komme).

88 BGH VersR 01, 336 = r + s 01, 26 = NJW 01,443.
89 OLG Schleswig r + s 01,197 - Rev. nicht angen. - (Rolltorfall).
90 OLG Düsseldorf vom 5.12. 2000, 26 U 39/00 - Rev.n. angen. - VI ZR 1/01:

„Hochregal-Fall".
91 BGH VersR 01,1156.
92 Das ergibt sich aus dem klaren Wortlaut der Bestimmung und wird vom BGH ganz

allgemein besonders betont - s. z. B. BGH (III. Sen.) NZV 02,455 = r + s 02, 374.
93 BGH VersR 01, 1028 = NZV 01, 421; VersR 01, 1156 = NZV 01, 423 („Tierarzt-

Fall"): Haftungsprivileg nach § 106 Abs. 3 SGB VII bejaht; VersR 02,1107; VersR 03, 70;
OLG Karlsruhe VersR 03, 506.

94 In der BGH-Entscheidung VersR 01,1156 = NZV 01,423 („Tierarzt-Fall") war dies
der Fall.

95 Der klare Wortlaut des § 106 III SGB VII, der vom BGH zur Begründung der Vor-
aussetzung einer Tätigkeit des Unternehmers auf der gemeinsamen Betriebsstätte heran-
gezogen wird, erfordert lediglich ein „Tätigwerden', nicht eine Schadenverursachung.

96 In BGH VersR 03, 70 offen gelassen.
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Kfz oder den Bediensteten nach § 840 BGB die alleinige Haftung trifft,97 und
welche Konsequenzen hier ein arbeitsrechtlicher Freistellungsanspruch hat.98

554 Das Haftungsprivileg der gemeinsamen Betriebsstätte gilt genauso auch
zu Lasten des — versicherten — Unternehmers.99

7. Prozessuales

555 An die rechtskräftige Entscheidung eines Sozialversicherungsträgers oder
eines Sozialgerichts darüber, ob ein Arbeitsunfall vorliegt und in welcher
Höhe und von welchem SVT Leistungen gewährt werden, ist das Zivilgericht
im Schadensersatzprozess gebunden (§ 108 Abs. 1 SGB VII),100 und zwar auch
dann, wenn diese Entscheidung möglicherweise falsch ist101 oder wenn sie erst
in der Revisionsinstanz ergeht.102 Liegt noch keine Entscheidung des Sozialge-
richts vor, muss das Zivilgericht den Rechtsstreit aussetzen (§ 108 Abs. 2 S. 1
SGB VII). Dies gilt auch dann, wenn noch kein Verfahren eingeleitet oder nicht
einmal ein Antrag auf Gewährung von Versicherungsschutz gestellt wurde.
Das Zivilgericht setzt dann eine Frist für die Einleitung eines solchen Verfah-
rens, nach deren ergebnislosen Ablauf die Aufnahme des ausgesetzten Verfah-
rens zulässig ist (§ 108 Abs. 2 S. 2 SGB VII). Die Aussetzung ist eine prozess-
leitende Maßnahme zur Verhinderung von sich widersprechenden Entschei-
dungen, die nicht etwa im Ermessen des Gerichts liegt.102a Der Schädiger und
sein KH-Versicherer haben ein eigenes Antrags-, Beschwerde- und Klagerecht
für das sozialrechtliche Verfahren103 (§ 109 S. 1 SGB VII).

556 Das Zivilgericht ist allerdings nicht daran gehindert, einen Arbeitsunfall
auch einer nach § 2 Abs. 2 SGB VII versicherten (Hilfs-)Tätigkeit für ein an-
deres Unternehmen und damit auch einem anderen Unfallversicherungs-
träger zuzuordnen.104 Dies gilt freilich nicht, wenn das Sozialgericht Ver-
sicherungsschutz nach § 2 Abs. 1 Ziff. 13 SGB VII wegen Hilfeleistung bei
Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr bejaht hat. Ein Haftungsausschluss zu-
gunsten des Schädigers ist dann nicht gegeben (vgl. oben Rdn. 529). Voraus-
setzung für diese Ausnahme ist allerdings, dass der Ersatzpflichtige gem.
§ 109 S. 1 SGB VII am sozialrechtlichen Verfahren beteiligt war.105 Diese

97 Gestörtes Gesamtschuldverhältnis — s. Rdn. 557. Vgl. z. B. auch OLG Saarbrücken
r + sO2,67.

98 Abgelehnt für diesen Fall OLG Oldenburg r + s 02, 66 u. OLG Hamm r + s 01,
150.

99 EbtnsoWabermann NJW 97, 3401.
100 BGH VersR 72,945; OLG Frankfurt ZfS 93,153.
101 KG VersR 76, 290; OLG Frankfurt ZfS 93,153.
102 BGHr + s94,60.
102a Hauck/Noftz, SozialgesetzbuchVII, § 108, Rdn. 12.
103 Vgl. z.B. OLH Hamm, r + s 00, 156. Siehe im Übrigen die Ausführungen in der

folgenden Rdn. 556.
104 BGH NZV 95, 274 = VersR 95,1209 m.w. H.
105 BGH NZV 95, 274 = VersR 95,682 m.w. H.




